
Preisblatt 1 - "Entgelte für Leistungspreissystem für Entnahme mit Leistungsmessung
1
"

Umspannung Hoch- / Mittelspannung (Usp.HS/MS) 4,12 1,75 39,60 0,33

Mittelspannung (MS) 10,94 1,56 26,30 0,95

Umspannung Mittel- / Niederspannung (Usp.MS/NS) 11,83 1,73 27,60 1,10

Niederspannung (NS) 10,13 3,25 38,03 2,14

Preisblatt 2 - "Entgelte für die Entnahme ohne Leistungsmessung
2
"

Grundpreis      Arbeitspreis    

 € / a ct / kWh

Niederspannung (NS) 0,00 4,89

Arbeitspreis    

ct / kWh

Mittelspannung (MS) 1,50

Umspannung Mittel- / Niederspannung (Usp.MS/NS) 1,50

Niederspannung (NS) 1,50

Arbeitspreis    

ct / kWh

Mittelspannung (MS) 1,50

Umspannung Mittel- / Niederspannung (Usp.MS/NS) 1,50

Niederspannung (NS) 1,50

Preisblatt 3 - "Entgelte für Monatsleistungspreissystem für Entnahme mit Leistungsmessung
3
"

Leistungspreis Arbeitspreis       

€ /kW / Monat ct /kWh

Umspannung Hoch- / Mittelspannung (Usp.HS/MS) 6,60 0,33

Mittelspannung (MS) 4,38 0,95

Umspannung Mittel- / Niederspannung (Usp.MS/NS) 4,60 1,10

Niederspannung (NS) 6,34 2,14

Preisblatt 4 - "Entgelte für Jahresleistungspreissystem für Entnahme mit Leistungsmessung - Netzreservekapazität"

0 bis 200 h/a 201 bis 400 h/a 401 bis 600 h/a

€ / kW / a € / kW / a € / kW / a

Umspannung Hoch- / Mittelspannung (Usp.HS/MS) 17,13 20,55 23,98

Mittelspannung (MS) 27,38 32,86 38,33

Umspannung Mittel- / Niederspannung (Usp.MS/NS) 30,99 37,19 43,39

Niederspannung (NS) 56,37 67,65 78,92

Preisblatt 5 - "Entgelte für Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung"

Entgelte - Entnahme mit Lastgangzählung Messung Messstellenbetrieb Abrechnung

€ / a € / a € / a

MS - Mittelspannung (einschließlich Umspannung HS/MS) 360,00 622,79 228,00

Preisabschlag für kundenseitig gestellten Wandlersatz -197,57

NS - Niederspannung (einschließlich Umspannung MS/NS) 360,00 309,05 228,00

Preisabschlag für kundenseitig gestellten Wandlersatz -27,83

Alle Spannungsebenen (HS / MS / NS) - Preisabschlag für:

 - kundenseitig gestellte Telekommunikationseinrichtung -108,00

Verlustaufschlag für niederspannungsseitige Messung 0,05 ct/kWh

Anlage 1: Preisblätter gültig ab dem 01.01.2012

Leistungspreissystem für Entnahme mit Leistungsmessung

Jahresleistungspreissystem

Jahresbenutzungsdauer Jahresbenutzungsdauer

<2.500 h/a >=2.500 h/a

Arbeitspreis             

ct /kWh

Leistungspreis         

€ /kW / a

Entnahme durch Elektro-Speicherheizungen ohne Leistungsmessung

Monatsleistungspreissystem

Leistungspreissystem für Entnahme mit Leistungsmessung

Jahrespreissystem

Leistungspreis         

€ /kW / a

Arbeitspreis             

ct /kWh

Entnahme durch sonstige unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen, (z.B. 

Elektro-Wärmepumpen) ohne Leistungsmessung

Entnahme ohne Leistungsmessung

Für Netznutzer mit einer zeitlich begrenzten hohen Leistungsaufnahme, der in der übrigen Zeit eine deutlich geringere bzw. keine Leistungsaufnahme gegenüberstehen, bieten wir alternativ zum 

Jahresleistungspreissystem eine Abrechnung auf Basis von Monatsleistungspreisen an.

Ein Netznutzer der sich für den Wechsel in oder aus dem Monatsleistungspreissystem entscheidet, muss uns diese verbindliche Entscheidung, spätestens einen Monat vor Beginn eines neuen 

Abrechnungszeitraumes (Kalenderjahr) mitteilen."

Jahresleistungspreissystem für Entnahme mit Leistungsmessung - 

Netzreservekapazität

Preis je Messeinrichtung bzw. Kunde

Reservekapazität



Entgelte für 

Messstellenbetrieb

Entgelte - Entnahme ohne Lastgangzählung

Vorgangsart: 

Jährliche Messung / 

€

Vorgangsart: 

Monatliche Messung 

/ €

Bei allen 

Vorgangsarten / €

Vorgangsart: 

Jährliche 

Abrechnung / €

Vorgangsart: 

Monatliche 

Abrechnung / €

Eintarifzähler 3,99 47,88 10,00 11,87 142,44

Zweitarifzähler 3,99 47,88 20,00 11,87 142,44

EDL21 Zähler 3,99 47,88 17,52 11,87 142,44

Maximumzähler (Ein- oder Zweitarifzähler) 3,99 47,88 45,00 11,87 142,44

Pauschalanlage 11,87

Wandler 27,83

Schaltgerät 12,00

Entgelte - Einspeisung und Messung nach dem EEG

Entgelte für 

Messstellenbetrieb / 

€

Entgelte für 

Messung  / €

Entgelte für 

Abrechnung / €

Einrichtungszähler (ohne Rücklaufsperre) 10,00 3,99 11,87

RLM - Niederspannung (1 Messrichtung) 309,05 360,00 228,00

RLM - Mittelspannung  (1 Messrichtung) 622,79 360,00 228,00

Zweirichtungszähler (Volleinspeisung) 20,00 3,99 11,87

Zweirichtungszähler (Überschusseinspeisung
4
) 20,00 3,99 11,87

RLM - Niederspannung (2 Messrichtungen) 480,10 360,00 228,00

RLM - Mittelspannung  (2 Messrichtungen) 1.017,58 360,00 228,00

Abschlag für kundenseitig gestellten Wandler NSP (RLM) -27,83

Abschlag für kundenseitig gestellten Wandler MSP (RLM) -197,57

Abschlag für kundenseitig gestelltes Modem -108,00

Preisblatt 6 - "Entgelte für Blindstrom"

Blindstrom induktiv

ct / kvarh

Grenzen für Entgeltberechnung

Entgelt für Blindarbeit 

1 kapazitiv oder cos 

phi < 0,9, wenn die 

Blindarbeit mehr als 

50% der Wirkarbeit 

beträgt

Umspannung Hoch- / Mittelspannung (Usp.HS/MS) 0,97

Mittelspannung (MS) 0,97

Umspannung Mittel- / Niederspannung (Usp.MS/NS) 0,97

Niederspannung (NS) 0,97

Preisblatt 7 - "Individuelle Netzentgelte nach §19 StromNEV"

Preisblatt 8 - "Mehrkosten aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G)"

gültig ab 01.01.2012

Für Verbrauchsstellen mit einem Jahresverbrauch ct/kWh

<= 100.000 kWh 0,002

Für Verbrauchsstellen mit einem Jahresverbrauch > 100.000 kWh

für die ersten 100.000 kWh 0,002

für jede weitere kWh 0,050

Für Verbrauchsstellen, die dem produzierenden Gewerbe oder dem 

schienengebundenen Verkehr zuzuordnen sind, mit einem Jahresverbrauch > 

100.000 kWh, deren Stromkosten im vergangenen Kalenderjahr 4 % des 

Umsatzes überstiegen haben

für die ersten 100.000 kWh 0,002

für jede weitere kWh 0,025

Entgelte für Blindstrom

Entgelte für Messung

Preis je Messeinrichtung bzw. Kunde / a

Individuelle Netzentgelte nach §19 StromNEV werden im Netzgebiet Bochum nicht angeboten.

Preis je Messeinrichtung bzw. Kunde

Gemäß dem KWK-Gesetz ist der den Letztverbrauchern in Rechnung zu stellende KWK-Aufschlag abhängig 

vom Jahresverbrauch je Abnahmestelle. Der KWK-Aufschlag auf das Netznutzungsentgelt beträgt:

Entgelte für Abrechnung



Preisblatt 9 - "Mehrkosten aus der §19-StromNEV-Umlage"

gültig ab 01.01.2012

Für Verbrauchsstellen mit einem Jahresverbrauch ct/kWh

<= 100.000 kWh 0,151

Für Verbrauchsstellen mit einem Jahresverbrauch > 100.000 kWh

für die ersten 100.000 kWh 0,151

für jede weitere kWh 0,050

Für Verbrauchsstellen, die dem produzierenden Gewerbe oder dem 

schienengebundenen Verkehr zuzuordnen sind, mit einem Jahresverbrauch > 

100.000 kWh, deren Stromkosten im vergangenen Kalenderjahr 4 % des 

Umsatzes überstiegen haben

für die ersten 100.000 kWh 0,151

für jede weitere kWh 0,025

Preisblatt 10 - "Konzessionsabgabe"

Konzessionsabgabe (KA) ct/kWh

Entnahmen <=30 kW und 30.000 kWh 1,99

Entnahmen >30 kW (2x) und 30.000 kWh 0,11

Schwachlast 0,61

Preisblatt 11 - "Entgelte für Sonderleistungen"

Sonderleistungen *** Euro

Mahnkosten 2,80 **

Einstellung der Anschlussnutzung (Sperrung) 30,00 **

Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperrung) 35,70 *

Zählerwechslung auf Veranlassung Dritter 109,40

Sonderablesung auf Veranlassung Dritter 27,80

* Preis beinhaltet die geltende Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Leistungsausführung.

** Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

*** Die vom Netzbetreiber aufgeführten und angebotenen Sonderleistungen sind 

beispielhaft gewählt und sollen eine Orientierungshilfe sein.

Die v. g. Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt jeweils 

geltenden Umsatzsteuer, wenn nicht anders gekennzeichnet.

1
 Zzgl. Steuern, Abgaben und gesetzlichen Zuschlägen (KWK und Konzessionsabgabe)

2
 Zzgl. Steuern, Abgaben und gesetzlichen Zuschlägen (KWK und Konzessionsabgabe)

3
 Zzgl. Steuern, Abgaben und gesetzlichen Zuschlägen (KWK und Konzessionsabgabe)

4
 Zzgl. erhöhter Kosten bei  Messung und Abrechnung (jeweils 2 x Entgelt)

Die Konzessionsabgaben richten sich nach der gültigen Konzessionsabgabenverordnung und werden in voller 

Höhe an die Gemeinde weitergeleitet.

Gemäß §19 StromNEV ist der den Letztverbrauchern in Rechnung zu stellende Aufschlag abhängig vom 

Jahresverbrauch je Abnahmestelle. Der Aufschlag auf das Netznutzungsentgelt beträgt:


